
 

 

 

Dienstkleidung für Mitarbeiter der Firma OOPEN’S 

 

Stand:  20.12.2018 

Die Firma OOPEN’S steht bei Auftraggebern als Qualitätsbewusstes Unternehmen, dass stehts ein 

einwandfreies Erscheinungsbild an den Tag legt. 

Dazu gibt es Standards, die ein jeder Mitarbeiter verbindlich einzuhalten hat: 

Körperhygiene:  

- Saubere und kurze Fingernägel (ohne Lack) 

- Zusammengebundene Haare  

- Gepflegter 3-Tage Bart ist gestattet (Konturen müssen stehts sauber ausrasiert sein) 

- Angenehmer Körpergeruch max. dezentes Parfüm 

- Kein Schmuck (max. Ehering und dezente Knopfsteckohringe) 

 

Kleiderhygiene: 

Grundsätzlich gilt bei jedem Auftrag immer frisch gewaschene und gut riechende Arbeitskleidung zu tragen! 

Die Grunduniform setzt sich wie folgt zusammen: 

- Weißes Hemd/Bluse bis oben schließbar mit langen Ärmeln 

- Weißes Unterhemd/T-Shirt 

- Schwarze Anzugshose/Stoffhose mit einer Bügelfalte in der Mitte (ohne Nadelstreifen) 

- Schwarze lange Socken (es dürfen keine Knöchel sichtbar sein) 

- Schwarze glänzend polierte Anzugsschuhe  

- Gegeben falls bei Fußbeschwerden Schwarze Sneaker ohne Aufdruck, Nadelstreifen, Logo o.ä. 

 

 

Es gilt stets, dass die Uniform Knitterfrei ist & ggf. auf einem Kleiderbügel bei Aufträgen transportiert wird. 

Bei bestimmten Aufträgen von Auftraggebern besteht die Möglichkeit, dass spezielle Arbeitskleidung (Tracht, Auf- 

und Abbaukleidung etc.) benötigt wird, dies geben wir natürlich frühzeitig bekannt. 

 

Die Grunduniform ist bei jedem Auftrag der Firma OOPEN’S vor Antritt vorzuzeigen. 

 

        ________________________________ 

        Name in Druckbuchstaben 

 

____________________________     ________________________________ 

Datum, Ort       Unterschrift Mitarbeiter 


